
Jahresabschluss der Gemeindewerke Wachtberg, AöR 
für das Wirtschaftsjahr 2024 

 
Der Verwaltungsrat der Gemeindewerke Wachtberg, AöR hat in seiner Sitzung am 
09.12.2025 folgende Beschlüsse gefasst:  
 
1. Der Verwaltungsrat der Gemeinde Wachtberg genehmigt den Jahresabschluss der 
Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr 
2024 und stellt das Abschlussergebnis mit einer Bilanzsumme von 72.785.942,43 € 
und einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.229.528,02 € fest. 
 
Der Gewinn des Wirtschaftsjahres 2024 in Höhe von 1.229.528,02 € wird folgender-
maßen verwendet: 

 Ein Betrag von 0,00 € wird gemäß § 10 KUV in die allgemeine Rücklage zur 
Finanzierung von Investitionen eingestellt. 

 Ein Betrag von 968.654,58 € wird an die Gemeinde abgeführt. 
 Der aus der Kapitalrücklage der enewa GmbH an die Gemeindewerke 

Wachtberg, AöR ausgezahlte Betrag für das Jahr 2024 in Höhe von 
260.873,45 € wird an die Gemeinde abgeführt. 

 
2. Der Verwaltungsrat entlastet die Vorständin gemäß 27 Abs. 1 KUV für das Wirt-
schaftsjahr 2024. (Einstimmig angenommen) 
 
Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 
Mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 wurde die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH, Köln beauftragt. 
Diese hat mit Datum vom 25. August 2025 den nachfolgend dargestellten Bestäti-
gungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers erteilt: 
 
An die Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Wachtberg, 
 
Prüfungsurteil 
Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Wachtberg, Wachtberg, – beste-
hend aus der Bilanz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor-
schriften der Kommunalunternehmensverordnung des Bundeslandes Nordrhein-West-
falen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage der Anstalt zum 31.12.2024 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 



Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Anstalt unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil 
zum Jahresabschluss zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jah-
resabschluss  
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung des Bundeslandes 
Nordrhein-Westfalen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden han-
delsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt ha-
ben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen 
der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Anstalt zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be-
urteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Dar-
über hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses der Einrichtung zur Aufstellung des Jahresabschlusses. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-
losen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.  
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resul-
tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  
 
 
 



Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kri-
tische Grundhaltung. Darüber hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, pla-
nen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolo-
sen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt 
wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche 
falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen.  
 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 
den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Einrichtung abzugeben.  
 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.  
 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange-
messen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-
ten können jedoch dazu führen, dass die Einrichtung ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.  
 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insge-
samt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung vermittelt. 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-
ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellun-
gen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen. 
 
Köln, den 25. August 2025  

 
Rödl & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 



 
gez. Quost                          gez. Breuer 
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer 

 
Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Wachtberg, AöR für das Wirtschaftsjahr 
2024 kann in den Büroräumen der Gemeindewerke Wachtberg, AöR, Auf dem 
Kummgraben 5, 53343 Wachtberg, während der Dienstzeit eingesehen werden. 
 
Ergänzender Hinweis: Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 steht als Download auf 
der Internetseite der Gemeinde Wachtberg (www.wachtberg.de) zur Verfügung. 
 
Dienstzeiten: 
Mo – Fr von 8.30 – 12.00 Uhr Mo von 14.00 – 16.00 Uhr u. Do von 14.00 – 18.00 Uhr 
 
Wachtberg, den 11.12.2025 
 
Die Vorständin 
M.Sc. Katharina Walter       


